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Amtliche Bekanntmachungen

Bauland im Amtsbereich Ortrand
Die	Gemeinde	Lindenau	bietet	Grundstücke	 im	Wohnge-
biet	am	Großteich	zum	Verkauf	an.
Der	Kaufpreis	beträgt	48	€/m².

Genauere	 Informationen	 zu	 den	 Grundstücken	 erhalten	
Sie	im	Bauamt	des	Amtes	Ortrand,	Herrn	Heinze,	Tel.-Nr.	 
035755/605326,	 Frau	 Richter,	 Tel.-Nr.	 035755/605325	
oder	auf	der	Internetseite	des	Amtes	Ortrand
www.amt-ortrand.de.

Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung der GV Lindenau 
vom 7.4.2020

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	weiterfüh-
rende	 Beauftragung	 der	 Honorarleistung	 für	 die	Gebäude-
planung	(Phase	5-7)	für	den	2.	Bauabschnitt	der	Sanierung	
der	Turnhalle	 an	 das	Arch.-Büro	Rentzsch/Architekten	 aus	
Dresden	im	Rahmen	der	Förderung	über	LEADER	plus.

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	weiterfüh-
rende	Beauftragung	der	Honorarleistung	 für	die	Heizungs-,	
Lüftungs-	und	Elektroplanung	(Phase	5-7)	für	den	2.	Bauab-
schnitt	der	Sanierung	der	Turnhalle	an	das	Ing.-Büro	Bauer	
aus	Calau	im	Rahmen	der	Förderung	über	LEADER	plus.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 die	 Vergabe	
von	Leistungen	-	Totholzbeseitigung	an	Alleebäumen	im	Ge-
meindegebiet	an	die	Firma	Donner	GmbH	aus	Bronkow.

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	Änderung	
folgender	 Rahmenbedingung	 zum	Grundstücksverkauf	 der	
Parzellen	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“	Lindenau:
•		 Die	Verpflichtung	zum	Baubeginn	der	Käufer	verlängert	 

sich	von	innerhalb	3	Jahren	auf	innerhalb	5	Jahre.
•		 Reservierungen	sind	zukünftig	max.	für	3	Monate	zu	ge-

statten	 (die	bisherigen	vorhandenen	 Interessenten	sind	
zu	 informieren,	 dass	 ihre	 Reservierung	 bis	 30.06.2020	
Bestand	hat).

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt,	dem	Tennis-
club	Lindenau	e.V.	einen	Zuschuss	 für	 Investitionen	zu	ge-
währen.

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt,	als	Träger	der	
Kita	„Krümelkiste“	 in	Lindenau,	die	reguläre	Betreuungszeit	
der	Kita	wie	folgt	festzulegen:
											-	Montag	bis	Freitag	von	06:00	Uhr	bis	17:00	Uhr	-

	 Sämtliche	Abweichungen	von	der	regulären	Betreuungszeit	
sind	mit	dem	Kita-Ausschuss	abzustimmen	und	vom	Träger	
(Gemeindevertretung)	 zu	 genehmigen.	 Die	 Öffnungszeiten	
treten	ab	4.5.2020	in	Kraft.

Beschlüsse der Sitzung der Gemeindevertretung Lindenau 
vom 20.05.2020

Öffentlicher Teil
-		 Die	Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 die	 1.	Ände-

rungssatzung	 zur	 Hauptsatzung	 der	 Gemeinde	 Lindenau	
vom 14.2.2020.

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	Widmung	
der	Straße	„Am	Großteich“	am	Wohngebiet	Lindenau	nach	
§	 6	 des	Brandenburgischen	Brandenburgische	Straßenge-
setzes.

-		 Die	Gemeindevertretung	 Lindenau	widerruft	 die	Bestellung	
von	Herrn	Ralf	 Herrmann	 als	 Vertreter	 der	Gemeinde	 Lin-
denau	im	Gewässerverband	„Kleine	Elster	Pulsnitz“.

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt,	die	Bestellung	
des	Vertreters	der	Gemeinde	Lindenau	im	Gewässerverband	
„Kleine	Elster	Pulsnitz“	offen	durchzuführen.

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt,	dass	die	Mit-
gliedsrechte	der	Gemeinde	Lindenau	 im	Gewässerverband	
„Kleine	Elster	Pulsnitz“	durch	Herrn	Fabian	Peisker,	Binsen-
gasse	1,	01945	Lindenau	bis	auf	Widerruf	als	bestellter	Ver-
treter	der	Gemeinde	Lindenau	wahrgenommen	werden.

Nichtöffentlicher Teil
-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	Aufhebung	

eines	Beschlusses	der	GV-Sitzung	vom	10.02.2020	über	ei-
nen	Grundstücksverkauf.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 den	 Verkauf	
einer	Teilfläche	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“	Lindenau.	

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	Aufhebung	
eines	Beschlusses	der	GV-Sitzung	vom	10.02.2020	über	ei-
nen	Grundstücksverkauf.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 den	 Verkauf	
einer	Teilfläche	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“	Lindenau.	

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	Aufhebung	
eines	Beschlusses	der	GV-Sitzung	vom	10.02.2020	über	ei-
nen	Grundstücksverkauf.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 den	 Verkauf	
einer	Teilfläche	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“	Lindenau.	

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 den	 Verkauf	
einer	Teilfläche	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“	Lindenau.	

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 den	 Verkauf	
einer	Teilfläche	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“	Lindenau.	

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 den	 Verkauf	
einer	Teilfläche	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“	Lindenau.	

-		 Die	Gemeindevertretung	Lindenau	beschließt	die	Aufhebung	
eines	Beschlusses	der	GV-Sitzung	vom	10.02.2020	über	ei-
nen	Grundstücksverkauf.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 die	 Vergabe	
von	Bauleistungen	 für	 die	Herstellung	 von	Akustikdecken	 in	
der	Kita	Lindenau	an	die	Firma	Hoch-	und	Ausbau	Senften-
berg.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Lindenau	 beschließt	 über	 einen	
Pachtvertrag.

Beschlüsse der Sitzung der GV Großkmehlen vom 26.5.2020
  
Öffentlicher Teil
-		 Die	Gemeindevertretung	Großkmehlen	beschließt

1.	 Den	 Bebauungsplan	 „Naherholung	 Kutschenberg“	 in	
Kleinkmehlen,	bestehend	aus	der	Planzeichnung	(Teil	A)	
und	 dem	Textteil	 (Teil	 B)	 gemäß	§	 3	Kommunalverfas-
sung	Branden-burg	und	§	10	Abs.	1	Baugesetzbuch	 in	
der	 vorliegenden	 Fassung	Mai	 2019	 als	 Satzung	 (Sat-
zungsbeschluss).

2.	 Die	Begründung	zum	Bebauungsplan	„Naherholung	Kut-
schenberg“	 in	 Kleinkmehlen	 wird	 in	 vorliegender	 Fas-
sung	Mai	2019	gebilligt.

3.	 Der	 Amtsdirektor	 wird	 beauftragt,	 den	 Bebauungsplan	
bei	der	höheren	Verwaltungsbehörde	zur	Genehmigung	
einzureichen	und	nach	erteilter	Genehmigung	ortsüblich	
bekannt	zu	machen.

	 Gleichzeitig	 wird	 der	 Beschluss	 Nr.	 43/2019	 vom	
15.10.2019	zurückgezogen.

Nichtöffentlicher Teil
-	 Die	 Gemeindevertretung	 Großkmehlen	 beschließt	 über	 ei-

nen	Pachtvertrag.
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Wohnung in Tettau zu vermieten

Die	Gemeinde	Tettau	vermietet	in	der	Lindenauer	Str.	21	in	
01945	Tettau,	2.OG	rechts	eine	Zwei-Raumwohnung.

Wohnfläche:	 ca.	62	m²	Wohnraum,	
Kaltmiete:	 5,00	€/m²	+	Nebenkosten

zwei	Zimmer	-	Küche	unmöbliert	-	Bad	-	Kellerraum	-	
Wäscheplatz	-	Garage	extra	zu	mieten

Ansprechpartner 
Amt	Ortrand,	Altmarkt	1,	01990	Ortrand
Bauamt	-	Frau	Bäter	
Tel.	035755	/	605320

Beschlüsse der Sitzung der SVV Ortrand vom 2.6.2020

Öffentlicher Teil
-		 Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	1.	

Änderung	 der	 Geschäftsordnung	 der	 Stadtverordnetenver-
sammlung Ortrand.

-		 Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	erteilt	dem	Ver-
ein	 Fahrzeugfreunde	 Ortrand	 e.V.	 die	 Genehmigung,	 das	
Wappen	der	Stadt	Ortrand	für	Vereinsschriften	und	Drucksa-
chen	zu	verwenden.	

Nichtöffentlicher Teil
-		 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 den	

Abschluss	 einer	 Vereinbarung	 mit	 dem	 Landkreis	 Ober-
spreewald-Lausitz	 zum	Bauvorhaben	 „Grundhafter	Ausbau	
der	K	6635	Ortsdurchfahrt	Ortrand“	(vom	Altmarkt	bis	Auto-
bahnbrücke).

-		 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 die	
Beantragung	von	Fördermitteln	im	Rahmen	der	Förderrichtli-
nie	LEADER	Plus	bzw.	GAK	für	die	Sanierung	des	Sportplat-
zes	im	Bildungszentrum	von	Ortrand.	

-		 Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	über	
eine	Grundstücksangelegenheit.

-		 Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	über	
einen	Grundstückstausch.

-		 Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	über	
einen	Grundstücksverkauf.

-		 Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	über	
einen	Grundstücksverkauf.

-		 Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	über	
einen	Grundstücksverkauf.

-		 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 die	
Beauftragung	der	Honorarleistungen	für	die	Planungsleistun-
gen	stufenweise	für	den	Neubau	eines	Feuerwehrgerätehau-
ses	in	Ortrand	an	das	Planungsbüro	Bauplanconcept	Ingeni-
eure	GmbH	aus	Neukirch/Lausitz.

-		 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 die	
Vergabe	von	Leistungen	–	Errichtung	einer	Straßenbeleuch-
tungsanlage	in	Burkersdorf	(Frauendorfer	Straße,	Brautgas-
se,	Große	 Lamprichte/Lindenauer	Straße,	An	 der	Pulsnitz)	
an	die	Firma	Elektroinstallation	Roland	Mittag	GmbH.	

-		 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 die	
Erneuerung	der	Forstgartenstraße	ab	H.-Nr.	13	bis	Einmün-
dung	Elsterwerdaer	Straße	mit	Asphalt	durch	die	Firma	SST	
Tettau,	Mirko	Roick.

-		 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Ortrand	 beschließt	 den	
1.	Nachtrag	zu	einem	bestehenden	Mietvertrag.

Beschlüsse der Sitzung der GV Tettau vom 8.6.2020

Öffentlicher Teil
-		 Die	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	Tettau	beschließt	die	

Aufstellung	des	Bebauungsplanes	 „Photovoltaikanlage	Was-
serwerk	Tettau“.	Der	Geltungsbereich	 betrifft	 das	Flurstück	
670,	Flur	3	der	Gemarkung	Tettau.	(Betriebsgelände	des	WAL)

	 Planungsziel	 ist	die	Festsetzung	eines	Sondergebietes	ge-
mäß	 §	 11	 BauNVO	 zum	 Zwecke	 der	 Nutzung	 der	 Fläche	
durch	Errichtung	und	Betrieb	von	Photovoltaikanlagen.

	 Der	Beschluss	ist	gemäß	§	2	Abs.	1	Satz	2	BauGB	ortsüblich	
bekannt	zu	machen.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 Tettau	 billigt	 den	 Bebauungsplan	
„Schaftrebe“	in	Tettau	nach	§	13b	BauGB	und	beschließt	die	
öffentliche	Auslegung	gemäß	§	3	Abs.	2	BauGB.

	 Die	Beteiligung	der	Behörden,	Nachbargemeinden	und	son-
stigen	Träger	öffentlicher	Belange	nach	§	2	Abs.	2	und	§	4	
Abs.	2	BauGB	des	Bebauungsplanes	soll	parallel	zur	öffent-
lichen	Auslegung	erfolgen.	Die	Beteiligten	werden	über	die	
Auslegung	benachrichtigt.

-		 Die	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	Tettau	beschließt	die	
Hauptsatzung	der	Gemeinde	Tettau.

-		 Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Tettau	 beschließt	
die	1.	Änderungssatzung	zur	Entschädigungssatzung	für	eh-
renamtliche	Mitglieder	 der	 Gemeindevertretung	 Tettau	 und	
sachkundige	Einwohnerinnen	und	Einwohner	der	Gemeinde	
Tettau	vom	27.11.2019.

-		 Die	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	Tettau	beschließt	die	
1.	Änderungssatzung	zur	Friedhofssatzung	für	den	kommu-
nalen	Friedhof	der	Gemeinde	Tettau.	

Nichtöffentlicher Teil
-		 Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Tettau	 beschließt	

die	Vergabe	von	Planungsleistungen	für	den	Verkehrsgarten	
der	Kita	Tettau	und	die	Gehweganbindung	an	die	Lindenauer	
Straße	an	das	Ing.	Büro	A.	Stahr	aus	Schwarzheide.

Beschluss der Sitzung der GV Kroppen vom 11.6.2020
 
Nichtöffentlicher Teil
Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Kroppen	 beschließt	
über	eine	Grundstücksangelegenheit.

Bekanntmachung der Widmungsverfügung der kommuna-
len Ortsstraße „Am Großteich“

Nach	§	6	Brandenburgisches	Straßengesetz	 in	der	Bekanntma-
chung	der	Neufassung	des	Brandenburgischen	Straßengesetzes	
vom	31.03.2005	(GVBl.	I/05,	Nr.	16,	S.	218)	erhält	folgende	Ver-
kehrsfläche	in	der	Gemarkung	Lindenau,	Flur	3,	Flurstück	310	die	
Eigenschaft	einer	Öffentlichen	Straße.

Lagebezeichnung:
Einmündung	von	der	Tettauer	Straße	K	6607	bis	zum	Wende-
hammer	im	Wohngebiet	„Am	Großteich“
Die	Straße	befindet	sich	in	kommunalem	Eigentum.	Die	Straße	
erhält	den	Straßennamen	„Am	Großteich“.

Klassifizierung:
Die	vorstehende	Straße	ist	eine	kommunale	Straße	gemäß	§	3	
Abs.	4	Nr.	2	des	Brandenburgischen	Straßengesetzes	(BbgStrG).

Funktion:
Die	vorstehende	Straße	hat	die	Funktion	einer	Ortsstraße.	Das	
sind	Straßen,	die	überwiegend	dem	Verkehr	 innerhalb	der	ge-
schlossenen	 Ortslage	 oder	 innerhalb	 eines	 in	 einem	 Bebau-
ungsplan	festgesetzten	Baugebietes	dienen	oder	zu	dienen	be-
stimmt sind.
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Träger der Straßenbaulast:
Straßenbaulastträger	ist	die	Gemeinde	Lindenau.

Widmungsbeschränkung:
keine

Inkrafttreten:
Die	Widmung	tritt	mit	Veröffentlichung	in	Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diese	Verfügung	ist	der	Widerspruch	zulässig.	Er	 ist	 in-
nerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Nie-
derschrift	beim	Amt	Ortrand,	Bauamt,	Altmarkt	1,	01990	Ortrand	
zu	erheben.
Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	bei	schriftlicher	Einlegung	des	
Widerspruchs	die	Widerspruchsfrist	nur	dann	gewahrt	ist,	wenn	
der	Widerspruch	innerhalb	der	Frist	erfolgt	ist.

Ortrand, den 4.6.2020

gez.	Sickert	 	 -	Siegel	-
Amtsdirektor

Begründung zur Widmungsverfügung der kommunalen Orts- 
straße „Am Großteich“

Die	Widmung	der	künftigen	kommunalen	Ortsstraße	hat	folgende	
Begründung:
•	 Die	 neue	 kommunale	 Straße	 erschließt	 das	 Wohngebiet	

„Am	Großteich“	 und	 erhält	 somit	 auch	 den	 Straßennamen	
„Am	Großteich“.	Die	Trasse	verläuft	über	die	Anbindung	der	
Tettauer	Straße	K	6607	bis	zum	Wendehammer	im	Wohnge-
biet	„Am	Großteich“.

•	 Die	Straße	 ist	 in	 die	Straßengruppe	der	Gemeindestraßen	
einzustufen.	Die	Einstufung	erfolgt	 gemäß	§	3,	Abs.	 4,	Nr.	
2	des	Brandenburgischen	Straßengesetzes	(BbgStrG):	Ge-
meindestraßen	sind	Straßen,	die	überwiegend	dem	Verkehr	
innerhalb	der	geschlossenen	Ortslage	oder	innerhalb	eines	
in	einem	Bebauungsplan	festgesetzten	Baugebietes	dienen	
oder	zu	dienen	bestimmt	sind.

•	 Mit	 dem	 Beschluss	 Nr.	 19/2020	 der	 Gemeindevertretung	
Lindenau	wurde	 die	 Verwaltung	 beauftragt,	 die	 Vorausset-
zungen	für	die	Widmung	dieser	Straße	zu	schaffen.

Ortrand, den 4.6.2020

gez.	Sickert	
Amtsdirektor

Widmung der kommunalen Straße „Am Großteich“ in Lindenau

Die	nachstehend	bezeichnete	Straße	wurde	mit	sofortiger	Wir-
kung	zur	kommunalen	Ortsstraße	(§	6	Brandenburgisches	Stra-
ßengesetz	(BbgStrG)	gewidmet.

Bezeichnung:		 Kommunale	Ortsstraße	„Am	Großteich“
Anfangspunkt:		 Einmündung	in	die	K	6607
Endpunkt:		 Wendehammer	im	Wohngebiet	
	 	 „Am	Großteich“

Träger	 der	 Straßenbaulast	 ist	 die	 Gemeinde	 Lindenau	 (§	 9a,	
Abs.	1,	Satz	3	BbgStrG).
Die	 Widmungsverfügung	 vom	 4.6.2020	 und	 die	 Begründung	
dazu	 können	 jederzeit	 ab	 Veröffentlichung	 dieser	 Bekanntma-
chung	im	Amt	Ortrand,	Bauamt,	Altmarkt	1,	01990	Ortrand	wäh-
rend	der	allgemeinen	Dienststunden	eingesehen	werden.

1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung für den kommu-
nalen Friedhof der Gemeinde Tettau

Aufgrund	 §§	 3	 und	 28	 der	 Kommunalverfassung	 des	 Landes	
Brandenburg	 (BbgKVerf)	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	 18.12.2007	 (GVBl.	 I/07	 Nr.	 19,	 S.	 286),	 zuletzt	 geändert	
durch	Artikel	 1	 des	Gesetzes	 vom	 19.06.2019	 (GVBl.	 I/19	Nr.	
38)	i.	V.	m.	§	34	des	Gesetzes	über	das	Leichen-,	Bestattungs-	
und	Friedhofswesen	im	Land	Brandenburg	(Brandenburgisches	
Bestattungsgesetz	-	BbgBestG)	vom	07.11.2001	(GVBl.	I/01	Nr.	
16,	S.	226),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	
15.10.2018	(GVBl.	I/18	Nr.	24)	hat	die	Gemeindevertretersitzung	
der	Gemeinde	Tettau	am	8.6.2020	die	1.		Änderungssatzung	zur	
Friedhofssatzung	 für	den	kommunalen	Friedhof	der	Gemeinde	
Tettau	vom	28.7.2015	beschlossen:

Artikel 1
Der	§ 17 - Urnenreihengrabstätten	wird	wie	folgt	geändert:	
(Änderung	im	Absatz	3,	Satz	2)
(1)	 Urnenreihengrabstätten	sind	Aschegrabstätten,	die	der	Rei-

he	nach	belegt	und	erst	 im	Todesfall	 für	die	Dauer	von	25	
Jahren	(Nutzungszeit)	verliehen	werden.

(2)	 In	 einer	Urnenreihengrabstätte	 können	 bis	 2	Urnen	 beige-
setzt	werden.

(3)	Gemäß	 der	 Ruhezeit	 der	 zweiten	 Urne	muss	 die	 entspre-
chende	Verlängerung	des	Nutzungsrechts	an	der	Urnenrei-
hengrabstätte	erworben	werden.	

	 Die	Verlängerung	darf	eine	Gesamtnutzungszeit	der	Urnen-
reihengrabstätte	von	40	Jahren	nicht	überschreiten.	

Artikel 2
Die	 1.	 Änderungssatzung	 tritt	 am	Tage	 nach	 ihrer	 öffentlichen	
Bekanntmachung	in	Kraft.

ausgefertigt:	
Ortrand, den 10.6.2020

gez.	Kersten	Sickert	 	 -	Siegel	-
Amtsdirektor

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand über die öf-
fentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes 
„Schaftrebe“ in Tettau des Amtes Ortrand (Gemeinde Tettau) 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Gemäß	§	3	Kommunalverfassung	Brandenburg	(BbgKVerf)	und	
§	3	Abs.	2	Baugesetzbuch	(BauGB)	liegen	der	Plan	und	die	Be-
gründung	des	Entwurfes	des	Bebauungsplanes	„Schaftrebe“	in	
Tettau	vom 20.07.2020 bis einschließlich zum 21.08.2020 öf-
fentlich	aus.

Sie	 können	 während	 folgender	 Zeiten	 in	 der	 Amtsverwaltung	
Ortrand,	Altmarkt	1	eingesehen	werden:
Montag		 	 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	14.30	Uhr	
Dienstag		 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	17.30	Uhr
Mittwoch		 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	14.30	Uhr	
Donnerstag	 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	15.30	Uhr
Freitag	 	 07.30	bis	12.00	Uhr

Das	Plangebiet	ist	ca.	14.000	m²	groß	und	liegt	im	südöstlichen	
Teil	von	Tettau,	zwischen	der	Lindenauer	Straße	und	der	Win-
zergasse.	
Es	umfasst	 in	 der	Gemarkung	Tettau	die	Flur	 3	mit	 dem	Flur-
stück	720	(vereinigte	ehem.	Flurstücke	295/3,	569,	572	und	575).	
Die	Gemeinde	Tettau	beabsichtigt,	mit	der	Aufstellung	eines	Be-
bauungsplanes	
-		 die	hohe	Nachfrage	an	Wohnbauland	insbesondere	zum	Bau	

von	Einfamilienhäusern	zu	decken	und	
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-		 den	Problemen	 im	Zusammenhang	mit	 den	 zunehmenden	
Leerständen	in	der	Kleingartenanlage	„Gärtnerglück“	zu	be-
gegnen. 

Dafür	wird	unter	Einbeziehung	der	Kleingartenanlage	zwischen	
der	 Lindenauer	 Straße	 und	 der	 Winzergasse	 die	 Entwicklung	
eines	kleinen	Wohngebietes	für	ca.	14	Parzellen/	Wohneinheiten	
(WE)	vorgesehen.	
Gemäß	gültiger	Klarstellungs-	und	Ergänzungssatzung	liegt	das	
Plangebiet	 im	Außenbereich	 gem.	 §	 35	BauGB.	Damit	 ist	 das	
beabsichtigte	Bauvorhaben	unzulässig	und	erfordert	die	Aufstel-
lung	eines	Bebauungsplanes.	
Die	Umsetzung	dieses	Ziels	kann	mittels	öffentlicher	und	privater	
Initiativen	 erreicht	 werden.	 Mit	 einer	 damit	 verbundenen	 be-
grenzten	Neuansiedlung	soll	eine	ansonsten	rückläufige	demo-
graphische	Entwicklung	kompensiert	werden.	Eine	weitgehend	
stabile	Einwohnerentwicklung	bildet	 die	Voraussetzung	sowohl	
für	den	Erhalt	der	vorhandenen	Infrastruktureinrichtungen	(z.B.	
Kita)	als	auch	für	neue	Perspektiven	aufgegebener	bzw.	minder-
genutzter	Einrichtungen.	
Städtebauliche	Zielsetzungen	sind	im	Wesentlichen:	
-		 Festsetzung	eines	Allgemeinen	Wohngebietes,	
-		 Festsetzung	einer	öffentlichen	Verkehrsfläche,	
-		 landschaftsgerechte	 Begrünung	 als	 Übergang	 zur	 Land-

schaft	und	zur	Gliederung	des	Gebietes.	

Das	 Verfahren	 wird	 im	 beschleunigten	 Verfahren	 nach	 §	 13b	
BauGB	durchgeführt.	Eine	Umweltprüfung	 ist	dafür	nicht	erfor-
derlich.

Die	 Unterlagen	 können	 im	 Rahmen	 der	 Öffentlichkeitsbeteili-
gung	eingesehen	werden.

Während	 der	 Auslegungsfrist	 können	 von	 jedermann	 Stellung-
nahmen	zum	Bebauungsplan	schriftlich	oder	während	der	Dienst-
stunden	 des	 Bauamtes	 zur	 Niederschrift	 vorgebracht	 werden. 
Verspätet	 abgegebene	 Stellungnahmen	 können	 bei	 der	 Be-
schlussfassung	 über	 den	 Bebauungsplan	 gemäß	 §	 4a	 Abs.	 6	
BauGB	 unberücksichtigt	 bleiben.	 Es	 wird	 darauf	 hingewiesen,	
dass	nach	dem	 Inkrafttreten	der	Satzung	ein	Antrag	nach	§	47	
der	 Verwaltungsgerichtsordnung	 unzulässig	 ist,	 soweit	 mit	 ihm	
Einwendungen	geltend	gemacht	werden,	die	vom	Antragsteller	im	
Rahmen	der	Auslegung	und	der	Beteiligung	nicht	oder	verspätet	
geltend	 gemacht	wurden,	 aber	 hätten	 geltend	 gemacht	werden	
können.

Der	Entwurf	des	Bebauungsplanes	mit	Begründung	kann	gem.	
§	4a	Abs.	4	BauGB	in	der	Zeit	der	Auslegung	zusätzlich	auch	im	
Internet	unter	www.amt-ortrand.de	eingesehen	werden.

gez.	Kersten	Sickert
Amtsdirektor

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Photovoltaikanla-
ge Wasserwerk Tettau“

Die	Gemeindevertretung	Tettau	hat	in	ihrer	öffentlichen	Sitzung	
am	8.6.2020	folgenden	Beschluss	gefasst:
Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Tettau	 beschließt	 die	
Aufstellung	des	Bebauungsplanes	„Photovoltaikanlage	Wasser-
werk	Tettau“.	Der	Geltungsbereich	betrifft	das	Flurstück	670,	Flur	
3	der	Gemarkung	Tettau.	(Betriebsgelände	des	WAL)
Planungsziel	 ist	die	Festsetzung	eines	Sondergebietes	gemäß	
§	11	BauNVO	zum	Zwecke	der	Nutzung	der	Fläche	durch	Er-
richtung	und	Betrieb	von	Photovoltaikanlagen.

Der	Beschluss	 ist	gemäß	§	2	Abs.	1	Satz	2	BauGB	ortsüblich	
bekannt	zu	machen.
Der	Satzungsbeschluss	wird	hiermit	gemäß	§	10	Abs.	3	des	Bau-
gesetzbuches	(BauGB)	ortsüblich	bekannt	gemacht.

gez.	K.	Sickert
Amtsdirektor

Anlage 
Abgrenzung	des	Plangebietes	auf	der	folgenden	Seite.

Übersichtsplan Entwurf Bebauungsplan „Schaftrebe“ in der Gemeinde Tettau
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Sprechzeiten der Schiedsstelle des Amtes Ortrand

Sprechstunden finden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus in Ortrand statt.

Außerhalb der Sprechzeiten können unverbindlich telefoni-
sche Anfragen gestellt werden.

Herr Faustmann Tel: 035755 51304,  Fax: 035755 51303
Frau Döring Tel: 035755 50944

Sprechzeiten der Suchtberatung des Gesundheitsamtes 
Senftenberg

Im	Juli	2020	findet	im	Vereinshaus	am	Kirchplatz	6	in	Ortrand	
keine	Beratung	statt.

Bei	Fragen	wenden	sie	sich	bitte	an	Frau	Zschieschang	un-
ter	der	Tel.-Nr.:	03573	/	870	4337.

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Ende der amtlichen BekanntmachungenLand Brandenburg, Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Cottbus

Bodenkundliche Kartierung Topographischer Karten TK 25 
zur Erstellung einer Bodenkarte im Maßstab 1.50.000 (Blät-
ter der BK50 L4548 und L4748

Das	 Ing.-Büro	 C & E Consulting und Engineering GmbH, 
NL Berlin/Brandenburg, Paradiesstraße 208, 12526 Berlin 
führt	 im	Auftrag	 des	 Landesamtes	 für	 Bergbau,	Geologie	 und	
Rohstoffe	 (LBGR)	bodenkundliche	Kartierungen	 im	Gebiet	 der	
topografischen	Karten	 im	Maßstab	 1.25.000	 (Nr.	 4448	 Lauch-
hammer-Grünewalde,	 4449	 Senftenberg-West,	 4548	 Lauch-
hammer,	4549	Schwarzheide,	4648	Ortrand	und	4649	Schwep-
nitz)	auf	Brandenburger	Territorium	durch.	Der	Auftrag	umfasst	
die	Ausführung	von	Geländearbeiten,	welche	das	Betreten	und	
die	 Nutzung	 von	 Grundstücken	 (Anlegen	 von	 Grablöchern,	
Schürfen	und	Sondierungen	sowie	Beprobungen)	erfordern.

Grundstückseigentümer	 und	 Inhaber	 der	 tatsächlichen	 Gewalt	
(Pächter,	 sonstige	 Nutzer)	 werden	 gebeten,	 den	 Beauftragten	
des	LBGR	die	Nutzung	der	Grundstücke	zur	Durchführung	der	
Arbeiten	zu	gestatten.
Es	wird	auf	die	Duldungspflichten	und	Betretungsrechte	gemäß	
§	31	des	Brandenburgischen	Abfall-	und	Bodenschutzgesetzes	
vom	6.	Juni	1997	(GVBl.	I,	S.	40),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	
Abs.	7	des	Gesetzes	vom	25.	Januar	2016,	hingewiesen.

gez.	Seidemann
Präsidentin	(m.d.W.d.G.b.)
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Information zum Amtsseniorentag 

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren 
im Amtsbereich Ortrand,

wir bedauern sehr, dass aufgrund der aktuellen Lage im 
Zusammenhang mit dem Corona-Virus, zum Schutz vor 
einer Ansteckung mit diesem Virus und wegen der noch 
immer bestehenden Abstandsregelungen in diesem 
Jahr leider kein Amtsseniorentag stattfinden kann.

Für das Jahr 2021 wird auf jeden Fall wieder ein Amts-
seniorentag geplant.

Mit freundlichen Grüßen

K. Sickert
Amtsdirektor

Beratung von Frauen für Frauen im Vereinshaus, 
Kirchplatz 6 in Ortrand (Seniorenclub)

Die nächste Beratung findet am 9. Juli, 9.00 - 11.00 Uhr im 
Vereinshaus am Kirchplatz 6 in Ortrand statt.

Frauen	mit	ihren	Kindern	erhalten	bei	seelischer	und	körperlicher	
Misshandlung	sofort	unter	03574/	26	93	oder	der	Bereitschafts-
nummer	 0162/	 6012828	 Schutz,	 Unterkunft	 und	 Beratung	 im	
Frauen-	und	Kinderschutzhaus.	

Die	Vermittlung	erfolgt	in	der	Nacht	und	an	Sonn-	und	Feiertagen	
über	den	Notruf	110	oder	die	Handynummer	des	Bereitschafts-
dienstes.

Die	Beratung	und	Hilfe	sind	kostenlos	und	anonym.	Sie	richtet	
sich	an	Frauen	und	Mädchen	in	schwierigen	Lebenssituationen	
und	bietet:

-	 Hilfe	bei	seelischer	und	körperlicher	Misshandlung
-	 Klärung	bei	Fragen	zu	Trennung	und	Scheidung,	
	 Unterhalt	und	finanzieller	Absicherung
-	 Unterstützung	bei	der	Wohnungssuche	und	Vermittlung	
	 weiterer	Hilfsangebote
-	 die	Möglichkeit,	offen	zu	reden

Hilfe in Notfällen

In	Notfällen	können	durch	die	Bürger	folgende	Stellen	benach-
richtigt	werden:
bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116117
Polizeidienststelle	Lauchhammer	 (03574)	7650
Polizeidienststelle	Senftenberg	 (03573)	880
Polizei	 110
Notruf	 112
Wasserverband	Lausitz	 (03573)	8030
Envia,	Servicecenter	Ruhland	 (035752)	360
Spreegas	Cottbus	24	Std.	 (0355)	25357

Ist	der	Grundstückseigentümer	nicht	 in	der	Lage,	 seine	Pflicht	
persönlich	zu	erfüllen,	so	hat	er	eine	geeignete	Person	bzw.	Fir-
ma	mit	der	Reinigung	zu	beauftragen.	

Wo muss gereinigt werden? 
Zu	reinigen	sind	alle	an	das	Grundstück	grenzenden	Verkehrs-
flächen	 innerhalb	 der	 geschlossenen	 Ortslage.	 Dazu	 zählen	
u.a.	 Fahrbahnen,	 Gehwege,	 Radwege,	 Parkstreifen,	 Rabatten	
und	Straßenbegleitgrün	ohne	Rücksicht	darauf,	ob	und	wie	die	
einzelnen	Straßenteile	befestigt	sind.	Die	zu	reinigende	Fläche	
erstreckt	sich	auf	die	Grundstücksbreite	zur	Straße	bis	zur	Stra-
ßenmitte.	

Wie muss reinigt werden? 
Die	 Reinigungspflicht	 umfasst	 insbesondere	 die	 Beseitigung	
von	Schmutz,	Kehricht,	Laub,	Abfällen	und	sonstigem	Unrat	so-
wie	Rasenmahd.	Sie	umfasst	weiterhin	das	Entfernen	von	stö-
rendem	Bewuchs,	Unkraut,	Laub	sowie	das	Mähen	von	Gras.

Was passiert bei der Nichteinhaltung der Straßenreinigungs-
satzung? 
Das	Ordnungsamt	führt	in	gewissen	Abständen	in	allen	Gemein-
den	 des	Amtes	 Ortrand	 Kontrollen	 durch.	 Die	 Nichteinhaltung	
der	Straßenreinigungspflicht	stellt	eine	Ordnungswidrigkeit	dar.	
Zunächst	wird	der	Eigentümer	schriftlich	auf	seine	Pflichten	hin-
gewiesen.	Sind	bei	der	darauffolgenden	Nachkontrolle	noch	kei-
ne	Aktivitäten	festzustellen,	kann	ein	Bußgeld	erlassen	werden.

gez.	K.	Sickert,	Amtsdirektor

Tiefbauarbeiten in Burkersdorf

Seit	Mai	 werden	 in	 der	 Brautgasse	Gräben	 gezogen	 und	 Lei-
tungen	verlegt.	Im	Auftrag	der	Mitteldeutschen	Netzgesellschaft	
Strom	mbH	werden	neue	Stromkabel	durch	die	Mitarbeiter	der	
Firma	Elektro	Mittag	GmbH	aus	Großkmehlen	 verlegt.	Die	Ar-
beiten	werden	in	der	Frauendorfer	Straße	beidseitig	fortgesetzt.	
Im	Zuge	 der	Bauarbeiten	wird	 die	 bisherige	 „Turmstation	Bur-
kersdorf“	 zurückgebaut	 und	 durch	 eine	 neue	 „Kompaktstation	
Straße	 der	 Einheit“	 gegenüber	 dem	 Eingang	 des	 Ritterhofes	
ersetzt.	 Ausgehend	 von	 der	 neuen	 Trafostation	 werden	 neue	
Leitungen	in	der	Lindenauer	Straße	und	der	Großen	Lamprichte	
verlegt,	 unter	 der	 A13	 durchgeführt	 und	 an	 einen	 Gittermast	
angeschlossen.	 Die	 Arbeiten	 werden	 größtenteils	 im	 offenen	
Tiefbau	durchgeführt.	Unbefestigte	Einfahrten	werden	verrohrt,	
befestigte	 Einfahrten,	 Straßen-,	 Baum-	 und	 Gehölzstandorte	
werden	grabenlos	gequert.	Im	Nachzug	der	Arbeiten	werden	die	
Freileitungen	inkl.	der	Masten	und	die	Freileitungshausanschlüs-
se	entfernt.	Über	die	 konkreten	Bauabschnitte	werden	die	An-
wohner	per	Brief	 informiert.	Weitere	Informationen	erhalten	Sie	
beim	Bauamt	Ortrand	unter	035755	–	605323.
Im	Zuge	der	Bauarbeiten	werden	parallel	die	Kabel	für	die	kom-
munale	 Straßenbeleuchtungsanlage	 mitverlegt.	 Mit	 der	 LKG	 -	
Lausitzer	 Kabelbetriebsgesellschaft	 mbH	 Lauchhammer	 nutzt	
ein	weiteres	Unternehmen	die	Baumaßnahmen.	Dadurch	erhält	
der	Ortsteil	Burkersdorf	ein	Glasfasernetz	für	schnelles	Internet,	
Telefon	 und	 Fernsehen.	 Damit	 die	 kostenintensive	 Installation	
durchgeführt	werden	kann,	müssten	mindestens	80	Prozent	der	
Grundstückseigentümer	 eine	 feste	 Zusage	 für	 einen	 Hausan-
schluss	geben.	Für	sie	entstehen	dabei	keine	Kosten,	wenn	sie	
sich	bis	zum	31.07.2020	anmelden.	Warten	Sie	deshalb	nicht	und	
steigen	Sie	auf	das	moderne,	zukunftsorientierte	und	fehlerfreie	
Glasfasersystem	 für	 Ihre	 tägliche	 Kommunikation	 um.	 Zögern	
Sie	nicht,	sich	unverbindlich	beraten	zu	lassen.	Melden	Sie	sich	
bei	der	LKG	persönlich	in	Lauchhammer-Mitte,	Am	Bürgerhaus	7,	 
telefonisch	unter	03574	-	493070	oder	per	Mail	unter	info@lkg-
lauchhammer.de.	

Hinweise zur Straßenreinigungspflicht

Wer muss reinigen? 
Die	 Straßenreinigung	 obliegt	 den	 Eigentümern	 der	 durch	 die	
öffentliche	 Straße	 erschlossenen,	 bebauten	 und	 unbebauten	
Grundstücke	innerhalb	des	Ortes.	
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Herr Niebuhr (LKG Lausitzer Kabelbetriebsgesellschaft mbH) und Herr Schielinski (Elektro Mittag GmbH) am Absperrungszaun der 
Baustelle Brautgasse erwarten Ihre Hausanschlussmeldung für die Glasfaserkabelverlegung.

Wenn aus Liebe Leben wird, 
bekommt das Glück einen Namen

Die große „Abschlussfahrt“

Zu	 einer	wunderschönen	 und	 unvergesslichen	Tradition	 ist	 es	
in	den	Kindergärten	Frauendorf	und	Lindenau	geworden,	dass	
die	zukünftigen	Schulanfänger	zu	einem	gemeinsamen	Ausflug	
nach	Dresden	fahren.
Die	Tour	starteten	wir	in	Ortrand	mit	dem	Zug.
Wir	 besuchten	 den	 Flughafen	 und	 durften	 bei	 einer	 geführten	
„Maxi-Tour“	das	Gebäude,	das	Flughafengelände	mit	einem	Bus	
entlang	 der	 Rollbahn,	 die	 großen	 Flugzeuge	 und	 noch	 vieles	
mehr	beschnuppern.

Ein Kind, was ist das? Glück, für das es keine Worte gibt, 

Liebe, die Gestalt angenommen hat,
eine Hand, die zurückführt in eine Welt,
die man längst vergessen hat.

Herzlichen	Glückwunsch	zur	Geburt	Ihres	Kindes

*	 Alma	Ribbeck
*	 Noah	Buntzel	
*	 Ida	Weidelt
*	 Elise	Wengler

Ihr	Amtsdirektor	Kersten	Sickert
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Nachdem	wir	erfahren	haben,	wie	man	einen	Koffer	aufgibt	und	
das	Flugticket	 erhält,	 ging	 es	 schon	 durch	 den	Check-In.	Das	
war	vielleicht	aufregend!
Es	gab	wahnsinnig	viel	zu	entdecken	und	zu	bestaunen.	Am	in-
teressantesten	fanden	die	Kinder	die	„Flughafen-Feuerwehr“	mit	
ihren	gigantischen	Löschfahrzeugen.	Großen	Spaß	bereitete	ih-
nen	das	Fahren	mit	der	Rolltreppe	und	dem	Fahrstuhl.
Das	Highlight	 des	Tages	war	 der	 weltgrößte	 Passagier-Airbus	
A380,	 ein	 vierstrahliges	 Großraumflugzeug,	 welches	 auf	 dem	
Flughafen	parkte.	Außer	den	Hubschraubern	des	DRK	und	der	
Polizei	 landeten	 sogar	 2	Bundeswehr-Hubschrauber.	Natürlich	
stiegen	auch	Soldaten	aus.	Das	war	cool!
Zwei	Passagierflieger	standen	auch	schon	bereit,	die	die	Urlau-
ber	demnächst	wieder	in	den	Urlaub	fliegen.
Am	Ende	der	Führung	gab	es	für	alle	noch	ein	Überraschungs-Ei	
von	Jana,	die	unsere	Tour	geführt	hat.
Nach	einer	erlebnisreichen	Zeit	ging	es	mit	dem	Zug	und	einem	
erfrischenden	Eis	zurück.

Neue Praxis für Psychotherapie

In	Ortrand	wurde	eine	neue	Praxis	für	Psychotherapie	eröffnet.	

 

Bürgermeister	Niko	Gebel	begrüßte	die	Diplompsychologin	Ka-
thleen	Prußok	 in	 ihren	Praxisräumen	 in	der	Bahnhofstraße	19.	
Frau	Prußok	schloss	 ihr	Psychologiestudium	2011	 in	Potsdam	
mit	 dem	 Diplom	 ab.	 Anschließend	 absolvierte	 sie	 in	 Dresden	
die	Ausbildung	 zur	Verhaltenstherapeutin.	Die	Approbation	 zur	
Psychologischen	 Psychotherapeutin	 erlangte	 sie	 2016.	 Frau	
Prußok	behandelt	Patienten	mit	 unterschiedlichen	Störungsbil-

dern,	 schwerpunktmäßig	 mit	 Angststörungen.	 Zudem	 arbeitet	
Frau	Prußok	auch	mit	der	Methode	der	progressiven	Muskelre-
laxation	 zur	Entspannung	der	Muskulatur	 und	zur	Behandlung	
anderer	Zeichen	körperlicher	Unruhe.	Bürgermeister	Niko	Gebel	
wünschte	 Frau	 Prußok	 viel	 Erfolg	 in	Ortrand	 und	 stets	 zufrie-
dene	Patienten.	Sie	erreichen	die	Praxis	für	Psychotherapie	zur	
Terminvereinbarung	per	Telefon	 jeweils	mittwochs	und	 freitags	
zwischen	9.30	Uhr	und	10.30	Uhr	unter	0152-57011035	oder	per	
Mail	 unter	 k.prussok@web.de.	 Die	 Kosten	 der	 Therapie	 über-
nimmt	Ihre	Krankenkasse	vollständig.

Neues Imbissangebot in Ortrand

Im	 Innenhof	des	Ritterhofes	erwartet	Sie	seit	Kurzem	ein	neu-
es	 Imbissangebot.	 Dies	 nahm	 Bürgermeister	 Niko	 Gebel	 zum	
Anlass,	den	Anbieter	Mario	Günther	an	seinem	Standort	zu	be-
grüßen.	 Mit	 seinem	 reichhaltigen	 Speisenangebot	 von	 Feuer-
fleischpfanne	über	Schaschlyk,	Holzfällersteak,	Rostbrätel	oder	
Riesenbratwurst	uvm.	wird	der	 Imbiss	bereits	nach	kurzer	Zeit	
zu	einem	guten	Anlaufpunkt	 für	Hungrige	 in	unserer	Stadt.	Sie	
erreichen	Herrn	Günther	von	Dienstag	bis	Freitag	in	der	Zeit	von	
11.00	Uhr	bis	18.00	Uhr.	Telefonisch	sind	auch	Vorbestellungen	
unter	0162-1825995	möglich.	

Bürgermeister	Niko	Gebel	wünschte	Herrn	Günther	stets	zufrie-
dene	Kunden.
Auch	der	Biergarten	„Zum	Fliegenpil(s)“	steht	für	Feiern	jeglicher	
Art	zur	Verfügung.	Sie	finden	hier	alles,	was	dafür	notwendig	ist,	
im	Innenraum	bis	zu	25	im	Biergarten	bis	ca.	80	Personen.	Wei-
tere	 Informationen	erhalten	Sie	bei	der	Familie	Gunter	George	
unter	0173-3696546.		
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VERANSTALTUNGSPLAN DES SENIORENCLUBS ORTRAND 
IM MONAT JULI 2020

Mittwoch,	01.07.2020
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag

Donnerstag,	02.07.2020
15.00-16.00	Uhr	 Seniorensport
17.00	Uhr	 Kegeln

Montag,	06.07.2020
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport

Dienstag,	07.07.2020
13.30-16.00	Uhr		 Clubnachmittag
	 	 Spiele-	und	Handarbeitsnachmittag

Mittwoch,	08.07.2020
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag

Donnerstag,	09.07.2020
15.00-16.00	Uhr	 Seniorensport

Montag,	13.07.2020
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport

Dienstag,	14.07.2020
13.30-16.00	Uhr	 Spiele-	und	Handarbeitsnachmittag
	 	 Clubnachmittag

Mittwoch,	15.07.2020
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag

Donnerstag,	16.07.2020
15.00-16.00	Uhr	 Seniorensport

Montag,	20.07.2020
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport

Dienstag,	21.07.2020
13.30-16.00	Uhr	 Spiele-	und	Handarbeitsnachmittag
	 	 Clubnachmittag

Mittwoch,	22.07.2020
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag

Donnerstag,	23.07.2020
15.00-16.00	Uhr	 Seniorensport
  Clubfahrt

Montag,	27.07.2020
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport

Dienstag,	28.07.2020
13.30-16.00	Uhr	 Spiele-	und	Handarbeitsnachmittag
	 	 Clubnachmittag

Mittwoch,	29.07.2020
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag

Donnerstag,	30.07.2020
15.00-16.00	Uhr	 Seniorensport

Änderungen sind jederzeit möglich.

Am	Dienstag	und	Mittwoch	sind	wir	von	12.00-16.30	Uhr	im	Club	
unter	der	Tel.-Nr.	0152-27292647	zu	erreichen.
Wir	freuen	uns	über	jeden	neuen	Besucher.

Die	Clubleitung

Ende der redaktionellen Verantwortung des Amtes Ortrand 
und der jeweiligen Gemeinden

Wahrnehmung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes für den 
Bereich Ortrand

Zuständig	 für	Wohngeld-	und	Kinderzuschlagsangelegenheiten	
im	Amtsbereich	Ortrand	ist	der	LK	OSL	in	Senftenberg,	
Dubinaweg	1.
Die	Mitarbeiterinnen	sind	wie	folgt	telefonisch	erreichbar:
Frau	Kossack	 -	Tel.	03573	/	8704192
Frau	Lößner	 -	Tel.	03573	/	8704193
Frau	Patting	 -	Tel.	03573	/	8704194
Frau	Laurisch	 -	Tel.	03573	/	8704190

Die DRK-Kleiderkammer in Ortrand bleibt vom 28. Juni 
bis 19. Juli 2020 geschlossen.
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Anzeigen
Anzeigen	geben	Sie	bitte	bei	Druck+Satz,	GbR	Mayer	und	Lorz	auf!

Gewerbestraße	17,	01983	Großräschen,	Telefon:	035753/17702,	Fax:	035753/69190,	E-Mail:	beratung@drucksatz.com
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